
Amt Temnitz

- Gemeinde Dabergotz -

 

Ergebnisprotokoll zu der

2. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz im Jahr 2019

am 26.03.19 im Vereinshaus des TuS Dabergotz 1929 e.V., Bahnhofstraße 3 a 
in Dabergotz

Beginn:  19:00 Uhr Ende:  21:10 Uhr

Anwesenheit

1. Gemeindevertreter

• Ulrich Krebs
• Siegfried Müller
• Erich Kuhne

• Lothar Richter
• Carmen Kluth
• Manuela Sterna

2. Mitarbeiter/innen des Amtes Temnitz

• Thomas Kresse
• Kerstin Dames
• Susanne Schindler-Reinisch

• Protokollführer/in:  Simone Clajus

3. Gäste

• Herr  Lewin  und  Herr  Henning,  Plankontor  Stadt
und Land GmbH 

•  Bürgerinnen und Bürger

Abwesenheit

Gemeindevertreter
Beate Krebs – entschuldigt
Sally Dauksch - entschuldigt

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (27.11.2018 und 05.02.2019)

4. Bericht des Amtsdirektors

5. Einwohnerfragestunde

Amt Temnitz                                                        Wir sind für Sie da:
Bergstraße 2 Dienstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 18 Uhr
16818 Walsleben                               Donnerstag 8 Uhr bis 12 Uhr, 13 Uhr bis 16 Uhr
Telefon 033920 675-0              Freitag 8 Uhr bis 12 Uhr



6. 06/2019 Abwägungsbeschluss  über  Anregungen  zur  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dabergotz

7. 07/2019 Feststellungsbeschluss  zur  1.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  der
Gemeinde Dabergotz

8. 04/2019 Auswertung des Baumkatasters in der Gemeinde Dabergotz

9. 05/2019 Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Dabergotz

10. 08/2019 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Dabergotz

11. 09/2019 Ergebnis des Antrages der Gemeinde Dabergotz auf Errichtung einer Lärmschutzwand an der
Anschlussstelle Neuruppin der BAB 24 Ortslage Dabergotz im Zuge der Lärmaktionsplanung
2018

12. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

13. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

 

II. Nicht öffentlicher Teil

14. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

15. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über
den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (27.11.2018 und 05.02.2019)

16. Bericht des Amtsdirektors

17. 10/2019 Information zur nicht öffentlichen informellen Veranstaltung am 30.01.2019 in Walsleben zum
Thema „Windenergie“ im Amt Temnitz und Grundsatzbeschluss

18. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

19. Schließung der Sitzung
  
Ergebnisse

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Krebs begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter, Mitarbeiter des Amtes und die Gäste. Er stellt
fest, dass die Gemeindevertretung mit 6 stimmberechtigten Gemeindevertretern beschlussfähig ist.

2. Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnungspunkte (TOP) 7 und 8 der Einladung werden vorgezogen und nach dem TOP 5
behandelt.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0
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3. Entscheidung  gemäß  §  42  Abs.  3  Satz  2  BbgKVerf  über  eventuelle  Einwendungen  gegen  die
Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (27.11.2018 und 05.02.2019)

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am
27.11.2018.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung am
05.02.2019.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

4. Bericht des Amtsdirektors

Herr Kresse informiert:
• Das Schild "Behindertenparkplatz" auf dem Parkplatz sei zwischenzeitlich versetzt worden. 
• Die  Anfrage  an  den  Gemeindekirchenrat  zur  Sanierung  des  Kriegerdenkmales  in  Dabergotz  sei

gestellt  worden.  Es  liegt  noch  kein  abschließendes  Ergebnis  vor.  Am  25.04.2019  tage  der
Gemeindekirchenrat, so dass eine Beschlussvorlage in der kommenden Sitzung eingebracht werden
könne.

• Für die Ortslage Dabergotz liegen aufgrund der Baumaßnahmen an der BAB 24 keine Informationen
für Verkehrseinschränkungen vor.

• Der  Bauverkehr  werde hauptsächlich  über  die  Hauptstraße (Grundstück AST)  geführt.  Hier  muss
Obacht gegeben werden, da es sich um eine Gemeindestraße handelt.

• Die Reparatur der defekten Straßenlampen sei beauftragt worden.

5. Einwohnerfragestunde

Herr  Kuhne  fragt  an,  ob  eine  Straßenumbenennung  der  Neuen  Straße  in  Dabergotz  möglich  sei.
Senkrecht wie waagerecht verlaufende Straßen heißen „Neue Straße“.

Herr  Müller  fragt  nach,  ob der  Wald neben dem Wasserwerk  in  der  Bahnhofstraße der  Gemeinde
Dabergotz  gehöre  und  von der  Forstbetriebsgemeinschaft  (FBG)  gepflegt  werde.  Im Februar  2019
seien Bäume von der FBG gefällt worden. Die Amtsverwaltung werde dies prüfen. 
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6. 06/2019 Abwägungsbeschluss  über  Anregungen  zur  Beteiligung  der  Öffentlichkeit  gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dabergotz

Herr  Lewin  erläutert  anhand  der  eingegangenen  Stellungnahmen  die  daraus  resultierenden
Veränderungen. Jede einzelne Änderungsfläche wird ausführlich erläutert.
Im April 2019 wird der Flächennutzungsplan zur Genehmigung eingereicht. Innerhalb von drei Monaten
muss  der  Landkreis  OPR  entscheiden,  so  dass  der  Flächennutzungsplan  im  Sommer  2019  seine
Rechtskraft bekommen könne.  

Der nächste Schritt nach der Genehmigung des Flächennutzungsplanes könne die Innenbereichs- und
Ergänzungssatzung sein. Mitte April werde die Festwiese vermessen, so dass vor der Kommunalwahl
2019 eine Arbeitsgruppe gebildet werden könne, um über die Größe des Dorfgemeinschaftshauses zu
sprechen.

Herr Lewin weist daraufhin, dass wenn im Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche ausgewiesen sei
nicht automatisch Baurecht bestehe. Der Bebauungsplan für das Vorhaben auf der Festwiese entwickelt
sich aus dem dann rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Dabergotz. 

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz wägt die von den Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange sowie den Nachbargemeinden vorgebrachten Anregungen zur erneuten Beteiligung
gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB zur 1. Änderung
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dabergotz entsprechend der vorliegenden Abwägung (Stand
20.02.2019, 9 Seiten) gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht ab. Von der
Öffentlichkeit wurde im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnah-
men abgegeben.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

7. 07/2019 Feststellungsbeschluss  zur  1.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  der
Gemeinde Dabergotz

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt die vorliegende 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Dabergotz (Stand Februar 2019) und billigt die zugehörige Begründung
einschließlich Umweltbericht. Die Amtsverwaltung wird beauftragt, für die 1. Änderung des Flächennut -
zungsplanes der Gemeinde Dabergotz die Genehmigung beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu bean -
tragen und nach erteilter Genehmigung ortsüblich bekannt zu machen. Die 1. Änderung des Flächennut -
zungsplanes der Gemeinde Dabergotz wird mit der ortsüblichen Bekanntmachung wirksam.
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Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

8. 04/2019 Auswertung des Baumkatasters in der Gemeinde Dabergotz

Frau Schindler-Reinisch stellt sich vor und erläutert die vorliegende Informationsvorlage. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis.

9. 05/2019 Haushaltssatzung 2019 der Gemeinde Dabergotz

Beschluss:
Die  Gemeindevertretung  der  Gemeinde  Dabergotz  beschließt  die  Haushaltssatzung  2019  mit  ihren
Anlagen mit folgender Änderung: Im Produkt/Konto 54100/7852000 werden insgesamt 48.000 € einge-
stellt.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

10. 08/2019 Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Dabergotz

Beschluss 1:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt, gemäß § 82 Absatz 4 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) den geprüften und festgestellten Jahresabschluss für das
Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Dabergotz (Anlage 1). 

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0

Beschluss 2:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz beschließt, gemäß § 82 Absatz 4 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgVerf) die Entlastung des Amtsdirektors für den geprüften und
festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 der Gemeinde Dabergotz.

Abstimmungsergebnis

anwesend Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen ausgeschlossen

6 6 0 0 0
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11. 09/2019 Ergebnis des Antrages der Gemeinde Dabergotz auf Errichtung einer Lärmschutzwand an der
Anschlussstelle Neuruppin der BAB 24 Ortslage Dabergotz im Zuge der Lärmaktionsplanung
2018

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis.

12. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

Herr Müller teilt  mit, dass er sich mit Herrn Lettow vom Gewässerunterhaltungsverband entlang der
Autobahn die Entwässerungsgräben angesehen habe. 

Herr Kuhne fragt an, ob die Protokolle fortlaufend über das Jahr hinaus nummeriert werden können.

Weiterhin  bittet  er  um  Mitteilung,  von  wem  die  Gemeinde  Dabergotz  in  den  letzten  fünf  Jahren
Fördermittel erhalten habe. 

13. Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil)

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 20:50 Uhr.

   

II. Nicht öffentlicher Teil

14. Eröffnung der Sitzung (nicht öffentlicher Teil)

Der nicht öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 20:50 Uhr.

15. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über
den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzungen (27.11.2018 und 05.02.2019)

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
am 27.11.2018.

Es gibt keine Einwendungen gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
am 05.02.2019.

16. Bericht des Amtsdirektors

Herr Kresse macht Ausführungen.

17. 10/2019 Information zur nicht öffentlichen informellen Veranstaltung am 30.01.2019 in Walsleben zum
Thema „Windenergie“ im Amt Temnitz und Grundsatzbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dabergotz ist mit der im Beschluss Nr. 10/2019 beschriebenen
Vorgehensweise grundsätzlich einverstanden.

18. Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung
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19. Schließung der Sitzung

Die Sitzung endet um 21:10 Uhr.

Dabergotz,                                                                   Walsleben,
30.06.2019                                                                   02.05.2019

Ulrich Krebs,                                                                Simone Clajus,
Vorsitzender der Gemeindevertretung                         Protokollantin
der Gemeinde Dabergotz
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